
Wichtige Hinweise zum Ausfüllen bitte unbedingt vorher lesen und beachten:

Das erste Blatt ist für die Behörde bestimmt und auf diesen erfolgt auch die Bestätigung des

Landesverbandes.

Die Anlagen 1 bis 4 sind vom Mitglied leserlich auszufüllen, vom Vereinsvorstand/BDS

Verantwortlichen/BDS Ansprechpartner zu prüfen und mit Unterschrift und Stempel auf Blatt 2

zu bestätigen. Sollte der Platz bei Anlage KW und LW nicht ausreichen bei Bedarf kopieren.


Wenn eure zuständige Behörde eigene Formulare mitgeschickt hat verwenden wir diese!


Wichtig: Der Vereinsvorstand/Ansprechpartner des Vereins/BDS Gruppe steht hier 
in der Verantwortung, nicht der Landesverband! 

Die Bearbeitungsgebühr beträgt € 10,- pro Antrag. Überweisung an Empfänger:


Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. LV 5

Sparkasse Trier

IBAN: DE 47585501300001019777


Im Verwendungszweck bitte die Angabe „Fortbestand Bedürfnis <<NAME>>“ angeben.


Bitte folgende Unterlagen


1. alle ausgefüllte Verbandsformulare oder ausgefüllte Behördenformulare

2. Nachweis per Schiessbuch (oder ähnlicher Aufzeichnung) dass mit jeder Waffenart, Kurz- und/	       

oder Selbstladelangwaffe trainiert wurde

3.   Kopien aller WBKs grün

4.   Kopie BDS Ausweis

5.   Kopie der Wettkampfteilnahmeeinkleber im BDS Ausweis oder sonstige Wettkampfnachweise

6.   Beleg/Kopie der Überweisung

7.   ein an Dich selbst adressiertes und mit 0,95 € frankiertes Rückkuvert 


schicken an:


Rigo Woll

Lagerstr. 34

68753 Waghäusel


Jeder Antrag erhält eine fortlaufende Nummer und wird mit dem Siegel des 
Landesbeauftragten gestempelt. Nach Bearbeitung wird die Bescheinigung für die 
Behörde dem Mitglied mit dem Rückkuvert zurück gesandt. 



 
Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. 

Bescheinigung 
als Nachweis des weiterbestehenden Bedürfnisses 

gemäß WaffG § 14 Abs. 4 Satz 1, i. V. m. § 58 Abs. 21 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Name, Vorname 

……………………………………………….. 
Geburtsdatum 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Anschrift (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 

Bedürfnisprüfung nach § 14 Abs. 4 WaffG (für erteilte Waffen nach § 14 Abs. 3 und Abs. 6 
WaffG) 

Hiermit wird bescheinigt, dass das genannte Mitglied in den letzten 24 Monaten vor 
der Prüfung des Bedürfnisses den Schießsport im Verein 

mindestens einmal alle drei Monate* 

und/oder* mindestens sechsmal innerhalb eines abgeschlossenen 
Zeitraumes von jeweils zwölf Monaten* 

mit einer eigenen, erlaubnispflichtigen, Waffe der folgenden 

Waffenkategorie Kurzwaffe* 

Langwaffe* 

*Nichtzutreffendes bitte zwingend streichen! 

betrieben hat. 

Bedürfnisprüfung nach § 14 Abs. 5 WaffG (für erteilte Waffen nach § 14 Abs. 5 WaffG 
über das Grundkontingent hinaus) 

Der Antragsteller besitzt mehr als zwei mehrschüssige Kurzwaffen und/oder mehr als 
drei halbautomatische Langwaffen.  

Die jährliche Teilnahme am Wettkampfsport mit mindestens einer Waffe je Waffenart 
aus dem Überkontingent wird bestätigt.  

Ferner wird bestätigt, dass alle Waffen aus dem Überkontingent erforderlich sind, um 
an Wettkämpfen teilzunehmen.  

Eine Auflistung der Überkontingentwaffen sowie entsprechende Wettkampfnachweise 
wurden glaubhaft vorgelegt. 

………………………………………………………………………………………………………… 
Unterschrift BDS-Bundesbeauftragte	 	 	 	           Stempel mit fortl. Nummerierung 

O

O

O




